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V. KAPITEL.

Die österreichische Kriegsregierung und ihre
Verwaltungstätigkeit.

Sogleich zu Beginn des Krieges hatte, wie wir wissen,
die Regierung Stürgkh nicht bloß die längst vorbereiteten
administrativen Maßnahmen zur Unterstützung der Kriegs*
Verwaltung zu treffen, sondern sie stand auch sogleich vor
einer Reihe von folgenschweren legislatorischen Aufgaben.
Da das Parlament nicht einberufen werden sollte, oblag es
vom ersten Tage des Krieges dem gesamten Ministerium,
den zu Zwecken der Kriegführung vorgesehenen Ausnahms*
zustand und die hiedurch notwendig werdenden Abände*
rungen oder Ergänzungen der bestehenden Gesetze in der
Form kaiserlicher Verordnungen auf Grund des Diktaturpara*
graphen der Verfassung zu promulgieren. Wie groß die Zahl
dieser als Gesetze erlassenen Ordonnanzen gewesen ist, ergibt
eine dem Reichsrate im Jahre 1917 vorgelegte Statistik, aus
welcher hervorgeht, daß vom 16. März 1914 bis 30. Mai 1917
nicht weniger als 181 solcher kaiserlicher Verordnungen er*
lassen worden sind, von denen einige wenige auf die Zeit vor
dem Kriege entfallen, von denen viele aber selbst wieder wäh*
rend des Krieges durch nachträgliche Verordnungen auf Grund
des Diktaturparagraphen abgeändert wurden.*) Innerhalb des

*) Will man. sich eine Vorstellung über den Umfang und die Reich*
haltigkeit dieser diktatorischen Gesetzgebung machen, so muß man nur die
Hauptrubriken, die den Inhalt derselben bezeichnen, sich vor Augen führen:

a) Staats* und Volkswirtschaft im Kriege.
I. Volksernährung und Landwirtschaft, Sicherung der Ernte* und Feld*

bestellungsarbeiten, allgemeine Ermächtigung der Regierung zu wirtschaftlichen
Verfügungen, Maßnahmen zur Erhaltung des bäuerlichen Grundbesitzes, Melio*
rationen, Versorgung der Bevölkerung mit Bedarfsgegenständen;

II. Handel, Industrie, Gewerbe, Bergbau; darunter fallen: Zolltarifarische
Maßnahmen, Verordnungen über Sonn* und Feiertagsruhe, Verlängerung der
Funktionsdauer der Mitglieder von Handels* und Gewerbekammern, Lehrzeit
eingerückter Lehrlinge, Metallproduktion, Bruderladen, Bergbaugenossen*
schäften;
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